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 Veröffentlicht am 14.09.1995

Index

20/05 Wohnrecht Mietrecht

Norm

WEG 1975 §12;

WEG 1975 §24a;

Rechtssatz

Der Umstand einer Anmerkung gemäß § 24a WEG 1975 im Grundbuch bewirkt nicht - wie sich dies aus der Anordnung

des § 12 WEG 1975 ergibt, nach der das Wohnungseigentum durch Einverleibung in das Grundbuch erworben wird - ,

daß der Erwerb des Eigentums eines Miteigentumsanteiles von der Grundbucheintragung unabhängig wäre.
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